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Es sei an den reizvollen Bericht von Margrit Balmer in Nr. 12 und 13
des 46. Jahrganges unseres Blattes erinnert (Nummern vom 20. Mirz und
5. April 1942). Welch iiberzeugendes Leben bekommen die Begriffe Be-
tragen, Fleill, Ordnungssinn in den Berichten iiber Thedi und Rosmarie !
Nie und nimmer lassen sich solche Urteile, solche Anregungen und Rat-
schlage an die Eltern in Punkten ausdriicken. Der Kanton Bern mochte
seine Schulberichte nicht mehr missen, nicht fiir den ErstkliBler und nicht
fir die Schiilerin des neunten Schuljahres. Allerdings bekommt jedes Kind
am Ende des Schuljahres iiberdies ein Notenzeugnis, in dem meBbares, ver-
gleichbares Wissen und Koénnen bewertet wird. Gerade diese Verbindung
zwischen Schulbericht, dem « offenen Wort an die Eltern » und dem fiir
die Offentlichkeit bestimmten Notenzeugnis scheint uns eine gliickliche
zu sein.

Allerdings geben die Charakterzeugnisse sehr viel zu tun. Aber wenn .
es dem Lehrer wirklich ernst ist mit Charakterbildung und Charakter-
bewertung, dann bleibt ihm nichts anderes iibrig, als diese Biirde auf sich
zu nehmen. Dabei kann es ihm dann passieren — Frl. Balmer deutet es an
— dal} die Last zum Segen wird, indem gerade diese Art der Beurteilung
nicht nur sein Beobachtungs- und Einfithlungsvermogen verfeinert, sondern
ithn auch in eine bessere, menschlichere Beziehung zu seinen Schiilern
bringt. H. Stucki.

Die Redaktion ersucht die Kolleginnen, sich weiter zu dem wichtigen Thema der Zeug-
nisreform zu duBern und ihre Versuche und Erfahrungen mitzuteilen.

Tiitsche

Spitz uf Spitz und Gupf uf Gupf,
Hansli, wottsch es wage ?

D’Hénd uf d’Site, d’Finger uuf,

’s gaht der niid an Chrage !

Spitz uf Spitz und Gupf uf Gupf —
Harti Chopf und lindi —
Eine mues halt naegi,

Zwangibuebli, bsinn di! Rudolf Hagni.

«Ich hab’ die Heimat lieb!» H. Brack, Frauenfeld

(Beispiele aus dem « staatshiirgerlichen Unterricht » an einer Middchenklasse)  Fortsetzung

Wir lernen verschiedene Amter kennen

In der letzten Stunde haben wir die unterste richterliche Instanz in
der Gemeinde, den Friedensrichter, erwidhnt. Bei uns ist er zugleich auch
Betreibungsheamter und hat als solcher die Betreibungen personlich zuzu-
stellen. Dabei erlebt er nicht selten, daB er von Frauen mit einem Schwall
von Beschimpfungen empfangen wird. Diese Frauen kénnen augenschein-
lich nicht zwischen dem Auftraggeber und dem Beauftragten unterscheiden.
Sie geben sich nicht Rechenschaft, da8 der Mann nur tut, was seines Amtes
ist. Offenbar haben sie keinen Begriff von den Amtspflichten und keinen
Respekt vor dem Amt. Vielleicht stiinde es hierin besser, wenn wir Mad-

243



	Tütsche

